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Erwägungen

E. 1
Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt verurteilte den Beschwerdeführer am 2.
Februar 2021 wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15
Monaten und auferlegte ihm die Verfahrenskosten im Betrag von gesamthaft Fr. 10'020.10.

Mit Eingabe vom 4. Juni 2021 ersuchte der Beschwerdeführer um Erlass der
Verfahrenskosten. Das Appellationsgericht wies das Gesuch mit Entscheid vom 26. Juli
2021 ab, gewährte dem Beschwerdeführer aber monatliche Ratenzahlungen von Fr. 417.50,
beginnend ab 1. September 2021. Bei Ausbleiben einer Rate würde der gesamte Restbetrag
sofort fällig.

Das Appellationsgericht leitete die bei ihm eingereichte Eingabe des Beschwerdeführers
vom 18. August 2021 an das Bundesgericht weiter. Dieser macht geltend, die monatlichen
Ratenzahlungen mit seinen Einkünften nicht bezahlen zu können. Es seien monatliche
Raten von Fr. 150.-- festzusetzen. Falls möglich, würde er höhere Monatsraten bezahlen.

E. 2
Die weitergeleitete Eingabe vom 18. August 2021 wird als Beschwerde in Strafsachen im
Sinne von Art. 78 ff. BGG entgegengenommen.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde in Strafsachen in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt.
Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten (einschliesslich Verletzung des
Willkürverbots) gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 143 IV 500 E. 1.1 S. 503 ; 143 I 377 E. 1.2 S. 380). Neue
Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht werden, als
erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 4
Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person
herabgesetzt oder erlassen werden ( Art. 425 StPO ). Art. 425 StPO ist als
Kann-Bestimmung konzipiert. Die Strafbehörden verfügen bei der Frage, ob
Verfahrenskosten zu stunden oder zu erlassen sind, über einen grossen Ermessens- und
Beurteilungsspielraum, in welchen das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift. Das
Bundesrecht belässt die konkrete Ausgestaltung der Voraussetzungen von Stundung oder
Erlass zudem weitgehend der kantonalen Ausführungsgesetzgebung. Diese Rechtslage hat
zur Folge, dass das Bundesgericht eine Stundung oder den Erlass von Verfahrenskosten



lediglich unter Willkürgesichtspunkten prüft.

E. 5
Die Vorinstanz hält u.a. fest, der Beschwerdeführer und seine Ehefrau lebten in der Schweiz
und besässen in Italien eine Liegenschaft mit einem Steuerwert von Fr. 169'338.-- für das
Steuerjahr 2020. Zudem hätten sie ein Motorfahrzeug. Schulden weise der
Beschwerdeführer in seiner Steuererklärung 2020 keine aus. Bei dieser Ausgangslage sei
das Kostenerlassgesuch zufolge hinreichenden Vermögens abzuweisen. Im Sinne einer
Teilstundung seien dem Beschwerdeführer aber monatliche Ratenzahlungen zu gewähren.

E. 6
Was daran gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte, legt der
Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht rechtsgenüglich dar. Er bezeichnet weder eine
bundes- oder kantonalrechtliche Norm, die verletzt sein könnte, noch zeigt er eine
willkürliche, ermessensfehlerhafte oder sonstwie bundesrechtswidrige Rechtsanwendung
durch die Vorinstanz auf. Soweit er vorbringt, er und seine Ehefrau hätten Gütertrennung
vereinbart und nur seine Ehefrau sei Eigentümerin des Hauses in Italien, handelt es sich um
eine blosse Behauptung, die im angefochtenen Entscheid keine Stütze findet und als
appellatorische Kritik unbeachtlich bleibt. Das Vorbringen ist zudem neu und damit
unzulässig ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). Gleiches gilt, soweit der Beschwerdeführer erstmals vor
Bundesgericht einen Auszug aus dem Betreibungsregister einreicht und entgegen der
Feststellungen der Vorinstanz einwendet, Schulden zu haben. Der Beschwerdeführer hätte
auch dieses Argument bereits im kantonalen Verfahren vorbringen können und müssen. Es
ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts als oberste Recht sprechende Behörde, Beweise
abzunehmen und Tatsachen festzustellen, über die sich das kantonale Sachgericht nicht
ausgesprochen hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ; vgl. BGE 140 III 264 E. 2.3, 136 III 209 E. 6.1
mit Hinweisen).

E. 7
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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